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Erreger: 
Die Erkrankung wird durch das Bakterium Bordetella pertussis verursacht. Die Vermehrung 
erfolgt auf den Atemwegsschleimhäuten. Eine Reihe von Toxinen verschlechtern zusätzlich 
lokal die Abwehrkräfte und verursachen Gewebeschäden. 

Wie werden die Krankheitserreger übertragen? 
Das einzige Reservoir für den Erreger ist der Mensch. Die Übertragung erfolgt durch engen 
Kontakt über Tröpfcheninfektion innerhalb eines Abstandes von ca. 1 Meter durch Husten, 
Niesen oder Sprechen. Die Ansteckung empfänglicher, nicht-immuner Personen führt fast 
immer auch zur Erkrankung. Die Zeit zwischen Ansteckung und dem Auftreten erster 
Symptome beträgt meist 9 – 10 Tage (Spanne 6 – 20 Tage). 

Ansteckungsfähigkeit: 
Die Ansteckungsfähigkeit beginnt am Ende der Inkubationszeit, ist im ersten 
Krankheitsstadium (Stadium catarrhale) am höchsten und kann bis ins zweite 
Krankheitsstadium (Stadium convulsivum) bis zu 5 Wochen nach Erkrankungsbeginn 
andauern. Bei Durchführung einer geeigneten antibiotischen Therapie verkürzt sich die 
Dauer der Ansteckungsfähigkeit auf etwa 3 - 7 Tage nach Beginn der Therapie.  
 

  

Wie sehen die Krankheitszeichen aus? 
Die Erkrankung wird in drei Stadien eingeteilt.  
Das erste Stadium (Stadium catarrhale) dauert etwa 1-2 Wochen und ist durch Symptome 
wie Schnupfen, Husten, Schwäche und eventuell Fieber gekennzeichnet. 
Das zweite Stadium (Stadium convulsivum) mit einer Dauer von 4-6 Wochen ist durch 
anfallsartig auftretende Hustenstöße (Stakkato-Husten), gefolgt von pfeifenden 
Atemgeräuschen gekennzeichnet. Die Attacken können sehr zahlreich sein und treten 
gehäuft nachts auf.  
Das dritte Stadium (Stadium decrementi) dauert in der Regel 6-10 Wochen, es kommt 
allmählich zum Abklingen der Hustenanfälle.  
Mögliche Komplikationen sind unter anderem eine Lungen- und Mittelohrentzündung. Bei 
Säuglingen kann es zu schweren Erkrankungen mit Atemstillständen (Apnoen) kommen.  



Vorbeugungs- und Bekämpfungsmaßnahmen: 
Zur Vorbeugung des Keuchhustens stehen wirksame Impfstoffe zur Verfügung. Der Schutz 
nach Erkrankung und nach Impfung (Immunität) ist aber nur von begrenzter Dauer. Daher 
sind Auffrischungsimpfungen erforderlich.  
Empfohlen werden von der Ständigen Impfkommission (STIKO) eine Grundimmunisierung 
der Säuglinge und Kleinkinder mit einem Mehrfachimpfstoff sowie je eine 
Auffrischungsimpfung im Alter von 5 bis 6 Jahren und im Alter von 9 bis 17 Jahren. Allen 
Erwachsenen wird empfohlen, sich bei der nächsten Auffrischungsimpfung gegen Tetanus 
und Diphtherie einmalig mit einem Kombinationsimpfstoff mit Keuchhustenkomponente 
impfen zu lassen. 
 

 

 

 

Sofern in den letzten 10 Jahren keine Pertussis-Impfung stattgefunden hat, sollen: 
- Personal im Gesundheitsdienst sowie in Gemeinschaftseinrichtungen, 
- Frauen im gebärfähigen Alter sowie 
- enge Haushaltskontaktpersonen (Eltern, Geschwister) und Betreuer (z.B. 

Tagesmütter, Babysitter, ggf. Großeltern) von Säuglingen spätestens vier Wochen 
vor der Geburt des Kindes 

eine Dosis Pertussis- Impfstoff erhalten. 

Gesetzliche Bestimmungen: 
Die Erkrankung, der Krankheitsverdacht sowie der Tod an Keuchhusten werden gemäß § 6 
IfSG (Infektionsschutzgesetz) durch den behandelnden Arzt und gemäß § 7 IfSG durch das 
diagnostizierende Labor an das zuständige Gesundheitsamt namentlich gemeldet.  
Die Leitungen von Gemeinschaftseinrichtungen (u.a. Kindergärten und Schulen) sind nach 
§ 34 IfSG verpflichtet, bei Erkrankungsfällen umgehend das zuständige Gesundheitsamt zu 
benachrichtigen.  

Maßnahmen für Patienten und Kontaktpersonen: 
Erkrankte Personen mit einer nachgewiesenen Keuchhustenerkrankung dürfen Räume von 
Gemeinschaftseinrichtungen nicht betreten und nicht an Gemeinschaftsveranstaltungen 
teilnehmen. Eine Wiederzulassung kann frühestens 5 Tage nach Beginn einer effektiven 
Antibiotikatherapie erfolgen, ohne Antibiotikatherapie frühestens 21 Tage nach Auftreten 
der Hustenattacken. Personen, die an Pertussis erkrankt oder dessen verdächtig sind, ist 
eine Tätigkeit in einer Gemeinschaftseinrichtung (zum Beispiel Kindergarten oder Schule) 
untersagt, bis nach ärztlichem Urteil eine Weiterverbreitung der Krankheit durch sie nicht 
mehr zu befürchten ist.  
Gesunde Kontaktpersonen zu Keuchhustenerkrankten, so zum Beispiel Familienmitglieder 
und Mitschüler, dürfen Gemeinschaftseinrichtungen weiterhin besuchen. Sollten jedoch 
Krankheitssymptome wie Husten auftreten, bitten wir baldmöglichst einen Arzt aufzusuchen, 
um eine Ansteckung an Keuchhusten auszuschließen.  
Enge Kontaktpersonen ohne einen Keuchhustenimpfschutz sollten zur Klärung der 
Notwendigkeit einer vorbeugenden Antibiotikagabe ihren Arzt kontaktieren. Auch geimpfte, 
enge Kontaktpersonen sollten sich beim Arzt vorbeugend antibiotisch behandeln lassen, 
wenn sich in ihrer Umgebung gefährdete Personen befinden, wie z. B. ungeimpfte oder nicht 
vollständig geimpfte Säuglinge oder Kinder, die herz- oder lungenkrank sind. 

Weitere Informationen unter www.rki.de → Pertussisseite des RKI-Ratgeber. 

http://www.rki.de/



Barrierefreiheitsbericht


		Dateiname: 

		Keuchhusten_2024.pdf




		Bericht erstellt von: 

		Dietrich, Herr, frank.dietrich@zollernalbkreis.de

		Firma: 

		Landratsamt, IuK




 [Persönliche und Firmenangaben aus Dialogfeld „Voreinstellungen > Identität“.]


Zusammenfassung


Es wurden keine Probleme in diesem Dokument gefunden.


		Manuelle Prüfung erforderlich: 2

		Manuell bestanden: 0

		Manuell nicht bestanden: 0

		Übersprungen: 1

		Bestanden: 29

		Fehlgeschlagen: 0




Detaillierter Bericht


		Dokument



		Regelname		Status		Beschreibung

		Berechtigungskennzeichen für Barrierefreiheit		Bestanden		Berechtigungskennzeichen für Barrierefreiheit muss festgelegt werden.

		PDF (nur Bilder)		Bestanden		Dokument ist nicht eine nur aus Bildern bestehende PDF-Datei

		PDF (mit Tags)		Bestanden		Dokument ist PDF (mit Tags)

		Logische Lesereihenfolge 		Manuelle Prüfung erforderlich		Dokumentstruktur ist logisch in Lesereihenfolge geordnet

		Hauptsprache		Bestanden		Sprache ist im Text festgelegt

		Titel		Bestanden		Dokumenttitel ist in Titelleiste sichtbar

		Lesezeichen		Bestanden		In umfangreichen Dokumenten sind Lesezeichen vorhanden

		Farbkontrast		Manuelle Prüfung erforderlich		Dokument verfügt über geeigneten Farbkontrast

		Seiteninhalt



		Regelname		Status		Beschreibung

		Inhalt mit Tags		Bestanden		Alle Seiteninhalte verfügen über Tags

		Anmerkungen mit Tags		Bestanden		Alle Anmerkungen verfügen über Tags

		Tab-Reihenfolge		Bestanden		Tab-Reihenfolge ist mit der Ordnungsstruktur konsistent

		Zeichenkodierung		Bestanden		Zuverlässige Zeichenkodierung ist vorhanden

		Multimedia mit Tags		Bestanden		Alle Multimediaobjekte verfügen über Tags

		Bildschirmflackern		Bestanden		Seite verursacht kein Bildschirmflackern

		Skripten		Bestanden		Keine unzugänglichen Skripts

		Zeitlich abgestimmte Antworten		Bestanden		Seite erfordert keine zeitlich abgestimmten Antworten

		Navigationslinks		Bestanden		Navigationslinks wiederholen sich nicht

		Formulare



		Regelname		Status		Beschreibung

		Formularfelder mit Tags		Bestanden		Alle Formularfelder verfügen über Tags

		Feldbeschreibungen		Bestanden		Alle Formularfelder weisen eine Beschreibung auf

		Alternativtext



		Regelname		Status		Beschreibung

		Alternativtext für Abbildungen		Bestanden		Abbildungen erfordern Alternativtext

		Verschachtelter alternativer Text		Bestanden		Alternativer Text, der nicht gelesen wird

		Mit Inhalt verknüpft		Bestanden		Alternativtext muss mit Inhalten verknüpft sein

		Überdeckt Anmerkung		Bestanden		Alternativtext sollte keine Anmerkung überdecken

		Alternativtext für andere Elemente		Bestanden		Andere Elemente, die Alternativtext erfordern

		Tabellen



		Regelname		Status		Beschreibung

		Zeilen		Bestanden		„TR“ muss ein untergeordnetes Element von „Table“, „THead“, „TBody“ oder „TFoot“ sein

		„TH“ und „TD“		Bestanden		„TH“ und „TD“ müssen untergeordnete Elemente von „TR“ sein

		Überschriften		Bestanden		Tabellen sollten Überschriften besitzen

		Regelmäßigkeit		Bestanden		Tabellen müssen dieselbe Anzahl von Spalten in jeder Zeile und von Zeilen in jeder Spalte aufweisen

		Zusammenfassung		Übersprungen		Tabellen müssen Zusammenfassung haben

		Listen



		Regelname		Status		Beschreibung

		Listenelemente		Bestanden		„LI“ muss ein untergeordnetes Element von „L“ sein

		„Lbl“ und „LBody“		Bestanden		„Lbl“ und „LBody“ müssen untergeordnete Elemente von „LI“ sein

		Überschriften



		Regelname		Status		Beschreibung

		Geeignete Verschachtelung		Bestanden		Geeignete Verschachtelung






Zurück zum Anfang



Datum/Uhrzeit Standard


2024-03-11 08:35 PDF/UA-1


PRÜFPUNKT ERFÜLLT WARNUNG FEHLER


Grundanforderungen
PDF-Syntax 96 0 0


Schriften 7 0 0


Inhalt 7 020 0 0


Eingebettete Dateien 1 0 0


Natürliche Sprache 3 488 0 0


Logische Struktur
Strukturelemente 12 0 0


Strukturbaum 40 0 0


Rollenzuordnungen 88 0 0


Alternative Beschreibungen 81 0 0


Metadaten und Einstellungen
Metadaten 3 0 0


Dokumenteinstellungen 4 0 0


ERGEBNIS


Titel


Merkblatt Keuchhusten (Pertussis)


Dateiname


Keuchhusten_2024.pdf


Sprache Tags Seiten Größe


de-DE 40 2 337 KB


DOKUMENT


PAC-Prüfbericht


Version: 21.0.0.0 Betriebssystem: Windows


ÜBER PAC


Die von PAC geprüften PDF/UA-Anforderungen sind erfüllt.


PDF Accessibility Checker (PAC) analysiert die Barrierefreiheit von PDF-Dateien gemäss des ISO-/DIN-Standards 14289-1 
(PDF/UA) unter Verwendung des Matterhorn Protokolls. Er überprüft 107 automatisch prüfbare Kriterien.


PAC ist ein kostenloses Tool der PDF/UA Foundation: www.pdfua.foundation. Copyright © 2021 PDF/UA Foundation.



https://www.iso.org/standard/64599.html

https://www.pdfa.org/resource/the-matterhorn-protocol/

http://www.pdfua.foundation

https://www.iso.org/standard/64599.html



		PAC-Prüfbericht

		DOKUMENT

		ERGEBNIS

		ÜBER PAC





